
Eignungsüberprüfung durch die deutsche FE-Behörde 

Antrag auf Erteilung einer FE in der Klasse 

C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D, DE 
oder FzF 

A, A1, A2, AM, 
B, BE, L oder T 

Ärztliche Pflichtuntersuchung nach Anlage 5 FeV und ärztliche 
Augenuntersuchung nach Anlage 6 FeV erforderlich 

Keine ärztliche Pflichtuntersuchung 
erforderlich, nur Sehtest 

Sind der FE-Behörde Erkrankungen 
oder Mängel i. S. d. Anlage 4 FeV 
bekannt? 

Bei den Klassen D1, D1E, D, 
DE und der FzF ist neben 
Gesundheits-Check und ärzt- 
licher Augenuntersuchung 
zusätzlich ein Leistungstest 
nach Anlage 5 Nr. 2 FeV 
durch einen Arzt der 
Betriebs-/Arbeitsmedizin 
oder Begutachtungsstelle 
für Fahreignung erforderlich 

Bei den Klassen C1, C1E, 
C, CE bei Ersterteilung  
und Verlängerung nur 
Augenuntersuchung und 
Gesundheits-Check 

JA NEIN 

Untersuchung erforderlich 
alternativ durch 

Leistungstest 
auch bei Ver- 
längerung der 
Klassen D1, 
D1E, D, DE 
ab 50. und bei 
der FzF ab 
60. Lebensjahr 

Facharzt mit 
Verkehrsme-
dizinischer 
Qualifikation 

Arzt der 
Arbeits- oder 
Betriebsmedizin 

Arzt des öffent- 
lichen Gesund- 
heitswesens 
(Amtsarzt) 

Begutachtungsstelle 
für Fahreignung (medi- 
zinisch-psychologische 
Untersuchung) 

Bei Alkohol- oder Drogenmissbrauch 
stets MPU erforderlich, ggfls. auch 
bei Straftaten oder/und OWi´s 

Art der Untersuchung hängt von 
der spezifischen Erkrankung oder 
dem Mangel ab und wird von der 
FE-Behörde vorgegeben 

Untersuchung ergibt 

Keine eignungsausschließenden 
Gründe 

Sind eignungsausschließende 
Vorbelastungen des Bewerbers 
durch Straftaten oder Ordnungs- 
widrigkeiten bekannt? 

NEIN JA 

Nach Ausbildung und 
bestandener Prüfung 
Erteilung der FE in 
der beantragten Klasse 

Eignungsausschließende 
Gründe, die auch durch 
Gutachten eines Fach- 
arztes mit verkehrsme-  
dizinischer Qualifikation 
oder ein Fahreignungs- 
gutachten nicht ausge- 
räumt werden können 

Versagung der FE 
oder 
Erteilung nur mit Auflagen 
oder Bedingungen 

FE-Behörde prüft die Eignung, 

insbesondere durch Anfrage beim 

 VZR / BZR, Beiziehung von Akten, 

Gerichtsentscheidungen usw. 

FE-Behörde prüft die Eignung, 

insbesondere durch Anfrage beim 

VZR / BZR, Beiziehung von Akten, 

Gerichtsentscheidungen usw 


